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Prof. Dr. jur .Holger Hoffmann

Europa-Bericht März bis Oktober 2009 

I. Aus der Rechtsprechung

1. Abschiebung aus Deutschland nach Griechenland

In ihrem Gutachten „Der Asylkompromiß 1993 auf dem Prüfstand“, vorgelegt im Juli, hat Frau Dr. Weinzierl/Deutsches Institut für Menschenrechte, ausgeführt (S. 31): „Die unerwarteten Entwicklungen in Griechenland, dessen Asylsystem anerkanntermaßen gravierende Defizite aufweist, machen die Problematik des deutschen Drittstaatenkonzepts in der Praxis evident. Dass menschen- und verfassungsrechtlich notwendiger Rechtsschutz von den deutschen Verwaltungsgerichten nur entgegen dem Wortlaut des Gesetzes gewährt werden kann, verstößt gegen tragende menschenrechtliche und rechtsstaatliche Prinzipien und das Europarecht. Zudem führt die 2007 eingeführte automatische Anwendung der Drittstaatenregelung auf Staaten, die durch Europarecht ohne Zustimmung des deutschen Gesetzgebers bestimmt wurden, gegen das deutsche Grundgesetz.“ Und weiter: „Der Asylkompromiß ist im Hinblick auf die Drittstaatenregelung aus menschenrechtlicher Sicht – auch soweit sie auf EU-Staaten im Rahmen des EU-Zuständigkeitssystems angewendet wird, nicht haltbar.“
Das haben die Verfassungsrichter offenbar gelesen. In der bekannten Entscheidung vom 8. September 2009 (2 BvQ 56/09; zwei weitere, in der Begründung wortidentische Beschlüsse desselben Senats stammen vom 23.9. und 9.10.09) haben die Richter Osterloh, Gerhardt und Landau dem Kreis Gütersloh im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig untersagt, die Abschiebung eines Antragstellers nach Griechenland zu vollziehen. In Rz 4 des Beschlusses heißt es, „Die Verfassungsbeschwerde gibt Anlass zur Untersuchung, ob und gegebenenfalls welche Vorgaben das Grundgesetz in Art. 19 Abs. 4 Satz 1 und Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 und 3 für die fachgerichtliche Prüfung der Grenzen des Konzepts der normativen Vergewisserung bei der Anwendung von § 34 a Abs. 2 AsylVfG trifft, wenn Gegenstand des Eilrechtsschutzantrages eine beabsichtigte Abschiebung in einen nach der Verordnung Nr. 343/2003 zuständigen sicheren Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften ist. Die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde lassen sich in der Kürze der für die Entscheidung zur Verfügung stehenden Zeit nicht abschließend beurteilen. Sie sind unter Berücksichtigung des umfassenden Vortrages des Antragstellers zur Situation von Asylantragstellern in Griechenland vor den Fachgerichten und in der Verfassungsbeschwerde nicht von vornherein offensichtlich zu verneinen. Allerdings sind sie angesichts dem Umstandes, dass die Mitgliedstaaten der EU durch den verfassungsändernden Gesetzgeber selbst zu sicheren Drittstaaten bestimmt worden sind, die Vergewisserung hinsichtlich der Schutzgewährung damit durch den verfassungsändernden Gesetzgeber selbst erfolgt ist und die Entscheidung nicht durch eine Rechtsverordnung nach § 26 a Abs. 3 AsylVfG rückgängig gemacht werden kann, auch nicht offensichtlich zu bejahen.“ Warten wir also ab, was die Verfassungsrichter dazu noch „ in praktischer Konkordanz“ auslegend herausfinden und dann bejahen oder verneinen werden.

Hierzu passt die schon im Juli ergangene Entscheidung des VG Frankfurt, in dem ebenfalls eine Überstellung nach Griechenland untersagt wurde (Urteil vom 08.07.2009 – 7 K 4376/07.EA (3)).Entsprechende“ Abschiebestop“ – Beschlüsse haben z.B. das VG Dresden am 29.10.09 ((A 4 L 1666/09) und das VG Chemnitz am 2.11.09 (A 2 L 343/09) gefasst.

Die Beschlüsse des BVerfG haben allerdings bisher keine Änderung der Vollzugspraxis des Bundesamtes oder der Ausländerbehörden bewirken können:

Deutschland wird auch künftig Asylbewerber im sogenannten Dublin-Verfahren nach Griechenland überstellen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung vom 5. Nov. 2009 (16/14149) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (16/14119) hervor. Danach hält die Bundesregierung an ihrer Auffassung fest, dass Griechenland ein sicherer Drittstaat im Sinne des Grundgesetzes ist. Das Bundesverfassungsgericht habe dieses Jahr zwar in drei Beschlüssen die Überstellung eines Asylbewerbers von Deutschland nach Griechenland ”durch einstweilige Anordnung vorübergehend ausgesetzt“. Diese Beschlüssen enthielten aber keine Aussagen über die grundsätzliche Zulässigkeit der Überstellung vom Asylbewerbern nach Griechenland, schreibt die Regierung.

Die Linksfraktion hatte darauf hingewiesen, dass möglicherweise ”eine ordnungsgemäße Registrierung als Asylsuchender in Griechenland unmöglich sein könnte“. Die Abgeordneten fordern deshalb, Abschiebungen nach Griechenland grundsätzlich zu stoppen, ”da die vom Verfassungsgericht angebrachten Zweifel bezüglich eines ordnungsgemäßen Asylverfahrens in Griechenland allgemeiner Natur und nicht einzelfallabhängig sind“.

Die deutsche Richterin am EGMR, Renate Jäger, hat bei Gelegenheit eines Seminars der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht erwähnt, dass allein in diesem Jahr der EGMR bereits in ca. 90 Verfahren (die nicht Deutschland betreffen) Stopp-Anordnungen gem. Art 39 EMRK bezüglich  Abschiebungen nach Griechenland getroffen habe.

Am 7. Mai 2009 wies das britische House of Lords die Klage gegen eine Überstellung nach Griechenland ab: Diese stelle keine Verletzung von Art. 3 EMRK dar. Zwar lasse die Praxis des Asylverfahrens in Griechenland zu wünschen übrig, eine Verletzung der Menschenrechtskonvention könne deswegen aber noch nicht angenommen werden.

Am 11. Juni hat der EGMR Griechenland wegen der Inhaftierung eines türkischen Asylsuchenden verurteilt. Die Haftbedingungen in Griechenland stellten einen Verstoß gegen Art. 3 der EMRK dar.

Eine gewisse Ironie liegt darin, dass mit solchen Entscheidungen der griechischen Regierung sehr geholfen wird: Sie hat im Juli das nationale Asylverfahren verschärft, indem eine Tatsacheninstanz entfiel. Ferner wurde die Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen von  der früher zuständigen zentralen Asylbehörde in Athen nun auf die Polizeidirektion „vor Ort“ verlagert. UNHCR hat angesichts der neuen Struktur des Asylverfahrens seine weitere Mitwirkung verweigert – so hieß es in einer Pressemitteilung vom Juli. 

Mit dem Stopp der Überstellungen nach Griechenland wird nun zugleich der lange schon von der griechischen Regierung erhobenen Forderung entsprochen, nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen zu müssen und stattdessen diese „Last“ europaweit zu verteilen. Griechenland hat also mit seiner Verweigerungshaltung in der Rechtsprechung der anderen EU –Staaten Erfolg. Dass von der EU oder den anderen europäischen Regierungen während der vergangenen Monate konkreter Druck auf Griechenland ausgeübt worden wäre, das griechische  Asylverfahren „harmonisierend“ dem gemeinsamen EU - Grundverständnis anzugleichen, war nirgendwo zu lesen.

Um keine Missverständnis aufkommen zu lassen: Hier soll nicht für Abschiebungen nach Griechenland votiert, sondern. nur auf die Ambivalenz der „Erfolgsfälle“ hingewiesen werden.

2.) Vorabentscheidung zum Ausweisungsschutz

Das BVerwG hat mit Beschluss vom 15.08.2009 (Az. 1 C 25.08) im Verfahren der Ausweisung eines assoziationsberechtigten türkischen Staatsangehörigen den EUGH angerufen. Das Vorabentscheidungsverfahren betrifft die Frage, ob Art. 28 Abs. 3 der Unionsbürgerrichtlinie (Ausweisungsschutz von Unionsbürgern) auch auf assoziationsberechtigte und damit privilegierte türkische Staatsangehörige anzuwenden ist. Der Kläger des Ausgangsverfahrens, 1964 geboren, kam 1976 nach Deutschland und besitzt seit 1987 eine Aufenthaltsberechtigung. Im November 2000 wurde er wegen Vergewaltigung seiner Frau zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt, seit Oktober 2005 verbüßt er eine weitere Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten, u. a. wegen sexuellen Missbrauchs seiner älteren Tochter. Die Ausländerbehörde hat ihn ausgewiesen. Klage und Berufung dagegen blieben erfolglos. In der Revision des Klägers hat das BVerfG nunmehr festgestellt, dass die Ausweisung nach bisher geltendem Recht nicht zu beanstanden sei. Es sei jedoch zweifelhaft, ob Art. 28 Abs. 3 a Unionsbürgerrichtlinie zu berücksichtigen sei. Nach § 6 Abs. 5 FreizügG-EU darf ein Unionsbürger aus zwingenden Gründen nur dann ausgewiesen werden, wenn er wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren verurteilt wurde. Nach der Rechtsprechung des EUGH sollen die Grundsätze, die für die Ausweisung freizügigkeitsberechtigter Arbeitnehmer aus den Mitgliedstaaten gelten, soweit wie möglich auf assoziationsberechtigte türkische Staatsangehörige übertragen werden. Deshalb – so das BVerfG – ist zu klären, ob der Kläger sich auf den in der Unionsbürgerrichtlinie geregelten gemeinschaftsrechtlichen Ausweisungsschutz berufen könne.

3.) Art 15 c Qualifikationsrichtlinie 

In einer Entscheidung des BVerwG zum subsidiären Schutz gemäß Art. 15 c mit Urteil vom 14.07.2009 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht seine bisherige Rechtsprechung zum Erfordernis einer erheblichen individuellen Gefährdung bei einem bewaffneten innerstaatlichen Konflikt (so schon Urteil vom 24.06.2008 – 10 C 42.07, 10 C 43.07 und 10 C 44.07. Neue Urteile 10 C 9.08 und 10 C 13.08)- ausdrücklich unter Berufung auf die Entscheidung des EUGH vom 17. 2.2009 (C 465/07- Große Kammer- Vorabenentscheidungsersuchen des niederländischen Raad van State).

Entschieden wurde über Verfahren von Irakern, deren Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar widerrufen wurde. BVerfG argumentierte, eine Gefährdung könne sowohl aus persönlichen Gründen resultieren, etwa Zugehörigkeit zu einer besonders häufig betroffenen Gruppe, als auch aus einer höheren Dichte der Gefahren des Bürgerkriegsgeschehens als solchen. Wird eine solche Gefährdung bejaht, ist weiter eine gefahrenfrei innerstaatliche Ausweichmöglichkeit zu prüfen. In der Entscheidung vom 14.07.2009 weist das Gericht deutlicher als früher auf die Prüferfordernisse bei der örtlichen Komponente hin: Zunächst müsse geklärt werden, inwieweit der innerstaatliche bewaffnete Konflikt landesweit oder nur regional bestehe. Erstrecke er sich auf die Herkunftsregion eines Ausländers bzw. die Region, in die er aller Voraussicht nach zurückkehren würde, und ergäbe sich daraus eine individuelle Gefahr, sei weiter zu ermitteln, ob interner Schutz in anderen Landesteilen zu finden sei, in denen gefahrerhöhende individuelle Umstände nicht vorlägen.

4.) EGMR-Entscheidung vom 24.03.2009:

Rückführung von Terror-Verdächtigen verstößt gegen Art. 3 EMRK. Im konkreten Fall ging es um die Rückführung mehrerer Terrorverdächtigter aus Italien nach Tunesien (insgesamt acht Verfahren). Der Gerichtshof wiederholte seine Auffassung aus dem Urteil Saadi vom Februar 2008 (Az. 37201/06). Da von einer Vielzahl internationaler Quellen über zahlreiche und regelmäßige Fälle von Folter und Misshandlungen in Tunesien gegenüber Terrorverdächtigen berichtigt worden sei und auch Besuche des IMRK in tunesischen Gefängnissen nicht geeignet gewesen seien, das Risiko einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung auszuschließen, sei die Abschiebung von Italien nach Tunesien zu untersagen (Az. 2638/07, 38128/06 etc.). 

5.) EGMR – Entscheidung 22. 09. 09

Ein Urteil wurde gegen die Türkei gefällt: Es betrifft iranische Flüchtlinge, die zunächst von UNHCR anerkannt wurden und in einem von den USA eingerichteten Lager im Irak lebten. Als das Lager im April 2008 geschlossen wurde, flohen sie in die Türkei, wurden dort von Sicherheitskräften aufgegriffen und in den Iran abgeschoben. Anschließend reisten sie erneut in die Türkei ein, wurden wieder aufgegriffen und sollten wegen der illegalen Einreise erneut abgeschoben werden. Aufgrund eines Eilantrages an den EGMR wurde diese Abschiebung zunächst gestoppt. Sie blieben aber inhaftiert und es wurde ihnen Zugang zum türkischen Asylverfahren verweigert, Treffen mit ihren Anwälten untersagt und jede Möglichkeit zur Haftbeschwerde verhindert.

Der EGMR entchied, eine Verletzung von Art 3 EMRK liege vor, wenn die Antragsteller in den Iran oder den Irak abgeschoben würden. Jede Inhaftierung nach einer Einwanderung und zum Zweck der Abschiebung sei willkürlich, da dies nicht den Standards aus Art 5 Abs. 1 EMRK entspreche. Ferner wurde eine Verletzung des Art 13 festgestellt  Recht auf wirksame Beschwerde.

II.) Dublin-Verfahren: Statistisches

Dem Informationsschnelldienst des Bundesamtes (früher: Entscheidungen Asyl, inzwischen „Entscheiderbrief“) war zu entnehmen, dass zwischen 2006 und 2008 eine erhebliche Änderung in der Bedeutung von Dublin-Verfahren sich ergeben habe: Während zwischen 2000 und 2005 stets mehr Übernahmeersuchen von anderen Mitgliedstaaten an Deutschland gerichtet worden seien als von Deutschland an die anderen Staaten, gab des 2006 erstmals ein ausgeglichenes Verhältnis, 2007 und insbesondere 2008 dann aber eine deutliche Umkehrung. So sind beispielsweise 2008 von Deutschland 6.363 Ersuchen auf Übernahme an andere Mitgliedstaaten gerichtet worden, während nur 3.122 Ersuchen aus anderen Staaten an Deutschland gerichtet wurden. In 57,5 % der Fälle, d. h. ca. 4.000 konnte Deutschland die Personen an die anderen Staaten tatsächlich überstellen. 

Insgesamt sank die Zahl der Übernahmeersuchen 2008 gegenüber 2007 um ca. 16 %. Frankreich, Schweden, Belgien, die Niederlande und Norwegen waren die Hauptstaaten, aus denen Übernahmeersuchen an Deutschland gerichtet wurden. „Netto betrachtet“ wurden 2007 9.000 und 2008 ca. 9.500 Akten hin und her bewegt, um letztlich z. B. 2008 im Jahr 2008 ca 4.000 Personen in die anderen Dublin-Mitgliedstaaten abzuschieben. Die meisten Zustimmungen durch Deutschland erfolgten 2008, weil ein abgelehntes Asylverfahren wieder aufgenommen werden musste (1.538 = 64,9 %). Wieviele Personen, für die Zustimmung zur Rückübernahme erteilt wurde, dann auch tatsächlich nach Deutschland überstellt wurden, lässt sich dem statistischen Material nicht entnehmen. Unterstellt, dass angesichts der Angaben ca. 2.400 Zustimmungen pro Jahr erteilt wurden, und davon ca. 80 % Aufnahme fanden, bedeutet dies, dass Deutschland 4.000 Personen nach den Dublin-Kriterien abgegeben und 2.000 wieder aufgenommen hat, letztlich also wegen 2.000 Personen 10.000 Verfahren geführt wurden. Das Bundesamt preist dies in folgenden Worten: „das Dublin-Verfahren trägt maßgeblich zu einer effektiven Durchsetzung der Ausreisepflicht nicht bleibeberechtigter Personen bei“ – Entscheidungen Asyl 3/2009, S. 2.

III.) Vertrag von Lissabon

Nachdem die Republik Irland und Tschechien dem Vertrag von Lissabon zugestimmt haben und damit Zustimmungen aller 27 EU-Mitgliedsstaaten vorliegen, wird der Vertrag spätestens Anfang 2010 in Kraft treten. Für die europäische Asyl- und Migrationspolitik wird dies erhebliche Auswirkungen haben (zu Einzelheiten vgl. den Überblick von Keßler, „Der Vertrag von Lissabon und die europäische Asyl- und Migrationspolitik“ in Asylmaganzin 11/2009, S. 12-14). Mit dem Inkrafttreten des Vertrages wird auch die Charta der Grundrechte in Kraft treten. Sie ist nicht unmittelbar Bestandteil des Vertrages, gilt aber nach Art. 6 Abs. 1 EUV als gleichrangiger Teil des europäischen Primärrechts und damit zugleich als Auslegungsmaßstab. Gem. Art. 18 Grundrechtecharta wird die Gewährleistung des Asylrechts „nach Maßgabe der Genfer Flüchtlingskonvention, des New Yorker Protokolls sowie nach Maßgabe der europäischen Verträge“ vorgesehen. Art. 19 Abs. 2 Grundrechtecharta übernimmt die Regelung der UN-Folterverbotskonvention und sieht ein Ausweisungs- und Abschiebungsverbot bei drohender Folter oder anderer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung vor. Ferner enthält Art. 7 Grundrechtecharta einen Anspruch auf Schutz des Privat- und Familienlebens.

Der EuGH wird nach Inkrafttreten des Vertrages für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Handlungen von Unionsorganen auf allen Tätigkeitsfeldern zuständig. Dies bedeutet auch die Zuständigkeit für die Frage, ob Rechtsakte der Kommission, des Parlaments oder des Rates sowie aller weiteren EU-Institutionen – einschließlich der Grenzschutzagentur Frontex – mit europäischem Primärrecht übereinstimmen. Dabei überprüft der Gerichtshof auch die Vereinbarkeit mit der Grundrechtecharta (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh i.V.m. Art. 263 Unterabs. 1 AEUV, vgl. Keßler S. 13). Ferner kann sich jede natürliche oder juristische Person beim EuGH gegen an sie gerichtete oder sie unmittelbar und individuell betreffende Handlungen von Organen der Union wehren oder gegen Rechtsverordnungen, die sie unmittelbar betreffen und die keine besonderen nationalen Durchführungsmaßnahmen erfordern, klagen (z.B. gegen einzelne Bestimmungen der Dublin II-Verordnung – Beachte allerdings: Gegen die Überstellungsentscheidung in einen anderen EU-Staat kann keine Klage zum EuGH erhoben werden, da es sich insoweit um eine Entscheidung des jeweiligen „anwendenden“ Mitgliedsstaats handelt; vgl. Keßler S. 13).

IV.) Stockholmer Programm

Im Oktober 2008 wurde der „EU-Pakt für Migration und Asyl“ vorgestellt, der auf Drängen der französischen Präsidentschaft verabschiedet wurde. Nun sollen dessen eher wolkige Bestimmungen unter der schwedischen Präsidentschaft in ein konkreteres Programm umgewandelt werden.

Am 23.06.2009 stellte der schwedische Premierminister Reinfeldt das schwedische Arbeitsprogramm bis zum 31.12.2009 vor. Es trägt das Motto „Taking on the Challenges“. Im Bereich Migration und Asyl soll dazu das „Stockholmer Programm“ im Dezember verabschiedet werden. Dieses soll den Rahmen der europäischen Zusammenarbeit in den Bereichen Asyl, Migration und Visapolitik für den Zeitraum 2010 bis 2014 festlegen.

Dabei möchte die schwedische Präsidentschaft sich insbesondere auf Gesetzgebung zu dem Thema Rückführung und Bearbeitung von Asylanträgen konzentrieren. Ferner soll ein EU-weites Resettlement-Programm eingeführt werden. Einige weitere Programmpunkte:

· Die illegale Einwanderung soll wirksam bekämpft werden.

· Die Risiken für besonders verletzbare Gruppen (z. B. unbegleitete Minderjährige, Kranke, Alte etc.) sollen verringert werden.

· „Lastenteilung“: Die freiwillige Aufnahme von Asylsuchenden aus anderen Mitgliedstaaten soll verstärkt werden (2009 nahmen Frankreich und die Niederlande Malta Flüchtlinge ab).

·  Die Solidarität mit Drittstaaten soll verbessert werden.

· „FRONTEX“ soll mit dem Asylunterstützungsbüro zusammenarbeiten.

· Es sollen regionale Schutzprogramme erarbeitet werden. Unter dieser Überschrift verbirgt sich u. a., das mehr Rückübernahmeabkommen abgeschlossen werden sollen. So fordert insbesondere Griechenland ein Rückübernahmeabkommen der EU mit der Türkei.
· Teil des Stockholmer Programms soll eine verstärkte praktische Kooperation sein. Dazu wird ein EU-Asylunterstützungsbüro eingerichtet. Dies soll noch 2009 geschehen. Das Büro soll zum Austausch von Erfahrungen von Informationen und zur Harmonisierung der jeweiligen Verfahren beitragen. Es erhält den Auftrag, ohne eigene Entscheidungskompetenzen den Staaten zu helfen, einen gleichen Standard bei den Aufnahmebedingungen und  der Beurteilung der Asylanträge zu erreichen.

Der zuständige Migrationsminister Tobias Billström führte im September aus, das Stockholmer Programm sei auch eine Reaktion auf die „tragischen Ereignisse im Mittelmeer, die uns alle betreffen“ und es darum gehe, ein sichereres und offeneres Europa zu schaffen, in dem die Rechte der Individuen geschützt seien. Im übrigen sei eine stärkere Arbeitsmigration als bisher erforderlich im Hinblick auf die „demografischen Herausforderungen“, die für alle Unionsstaaten entstünden. 

Sollte die Eine oder der Andere den Eindruck gewinnen, die Themen stammten aus jenem Regal, auf dem die sehr alter Hüte liegen – möchte ich dem nicht widersprechen.

V.) „Lastenteilung“:

 Kommisar Barrot kündigte am 22. Juli an, dass ab September 2009 ein Pilotprojekt beginnen solle, das insbesondere für Malta eine Lastenteilung im Bereich Migration vorsehe. Im Juni hatte Frankreich 80 eritreische Flüchtlinge aus Malta aufgenommen. Die Slowakische Republik hatte sich bereit erklärt, im Rahmen des Pilotprojekts ebenfalls Flüchtlinge und subsidiär Geschützte von Malta zu übernehmen. Weiter haben Irland, Litauen, Niederlande, Portugal, Deutschland und die USA bereits (anerkannte) Migranten aus Malta übernommen.

Das Argument, eine stärkere „Lastenteilung“ sei erforderlich, das jetzt von den südeuropäischen Staaten immer wieder geltend gemacht wird, insbesondere Malta, Zypern und Italien, hatte schon einmal auf der politischen Agenda gestanden, und zwar Anfang der 90er Jahre, als Deutschland die meisten Asylbewerber aufnahm und ebenfalls verlangte, dass die damals kleinere EU zur „Lastenteilung“ Flüchtlinge aufnehmen sollte. Diese Idee war damals einigermaßen „höhnisch“ von den anderen Mitgliedstaaten zurückgewiesen worden. 

In Deutschland hat dies u.a. zur Änderung des Grundgesetzes und zu weitgehender Einschränkung des Flüchtlingsrechts geführt. Ob der Gedanke der „Lastenteilung“ und „Verwaltungszusammenarbeit“ jetzt in europäischem Maßstab anders umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Unsicher ist jedenfalls, ob dann, wenn eine größere „Solidarität“ zwischen den Mitgliedstaaten erreicht würde, diese tatsächlich eine rechtliche Verbesserung für den Status der Flüchtlinge mit sich brächte, oder ob nur eine weitere Runde im „Wettlauf der Schäbigkeit“ eingeläutet wird.

VI) „Ressettlement“-Programme

Im Rahmen des Stockholmer-Protokolls wird dem „Resettlement“ große Bedeutung eingeräumt. Gemeint sind damit Neuansiedlungs- oder regionale Schutzprogramme. Nach Angaben von UNHCR müssten weltweit ca. 700.047 Personen neu angesiedelt werden, im Jahre 2010 voraussichtlich weitere 203.000. 

2008 wurden lediglich ca. 66.000 Flüchtlinge weltweit neu angesiedelt. In der EU fanden nur 4.378 von ihnen, d. h. 6,7 % Aufnahme ( Aufnahme von Irakern“ als Stichwort). Die Prioritäten werden bisher auf nationaler Ebene festgesetzt, eine Koordinierung auf EU-Ebene gebe es bisher nicht. Nicht einmal ein Informationsaustausch sei EU-weit gesichert. Für Neuansiedlungen bedürfe es logistischer Vorbereitungen (Auswahl- und Erkundungsbesuche, ärztliche Untersuchungen, Sicherheitsüberprüfungen, Reisevorkehrrungen, Integrationsprogramme etc.). Dies alles gebe es bisher auf EU-Ebene nicht. Immerhin gibt es aber eine „Ad-hoc-Sachverständigengruppe Neuansiedlung“. Sie soll zukünftig ermitteln, was in der praktischen Zusammenarbeit bei der Neuansiedlung genau notwendig ist. Anhand eines geregelten Verfahrens können dann in jedem Jahr auf der Grundlage einer Kommissionsentscheidung EU-weit gemeinsame Neuansiedlungsprioritäten festgelegt werden. Unterstützt werden diese Programme aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds.

VII). FRONTEX

Der SZ und der FR vom 16. September war zu entnehmen (S. 10), die EU-Kommission plane, ihrer umstrittenen Grenzagentur FRONTEX neue Regeln zu geben. Die Arbeitsmethoden sollten so gestaltet werden, dass die Einsätze in jedem Fall dem EU- und Völkerrecht entsprächen, so Innenkommissar Barrot vor dem Europaparlament. Die EU wünsche, dass es keine Zurückweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Länder gäbe, in denen Folter oder menschenunwürdige Behandlung drohten. Merke: Die EU und ihr zuständiger Kommissar wünschen das. Durchsetzen können sie es offenbar bisher nicht.

Unmittelbarer Anlass für diese Erklärung: FRONTEX hatte sich an „Rückführungsmaßnahmen“ Italiens nach Lybien, beteiligt ohne dass die Flüchtlinge zuvor Gelegenheit gehabt hätten, Asylanträge in Italien zu stellen.

Anfang Februar führte FRONTEX sogar eine gemeinsame Operation mit den Grenzschutzbehörden der Russischen Föderation durch – wer hätte das vor 20 Jahren noch gedacht, dass es dazu noch einmal kommen würde?

Frontex bleibt aus meiner Sicht ein langer Stachel gegen die Bekenntnisse zu humanitär geprägter Flüchtlingspolitik in der EU

VIII). Hinweis auf eine Homepage „Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung“:

Die EU-Kommission hat unter der Web-Adresse http://europa.eu/legislation_summaries/index.de.htm Zusammenfassungen der Gesetzgebung der Europäischen Union geliefert, in der die wichtigsten Aspekte der jeweiligen Rechtsvorschriften „leicht verständlich“ und knapp wiedergegeben werden. Auf der Website finden sich ca. 3.000 derartiger Zusammenfassungen in Form von Merkblättern. Unterteilt werden sie in 32 Themenbereiche, die den jeweiligen Tätigkeitsbereichen der EU entsprechen. Rechtsprechung ist auf dieser Website nicht aufgeführt. Der Überblick betrifft nicht ausschließlich den Bereich Migration und Asyl, sondern bietet einen umfassenden Überblick über die gegenüber EU-Gesetzgebung.

IX.) Reform des EGMR

Der EGMR ist seit Langem überlastet. Auch 2008 nahmen die Beschwerden ca. 20 % gegenüber 2007 zu. Bereits seit 2004 liegt das 14. Protokoll zur EMRK zur Zeichnung aus. Darin sind verschiedene Verfahrensänderungen vorgesehen. Da jedoch erforderlich ist, dass alle 47 Mitgliedstaaten des Europarates das Protokoll unterzeichnen und Russland dies bisher verweigert, einigten sich die Mitgliedstaaten des Europarates im Mai 2009 darauf, Möglichkeiten zur vorläufigen Anwendung einiger Regeln des 14. Protokolls für alle mitwirkungswilligen Mitgliedstaaten zu eröffnen. Dazu gehört:

· das Übertragen von Kompetenzen auf Einzelrichter: Ein Einzelrichter kann eine Individualbeschwerde für unzulässig erklären oder im Register streichen, wenn eine solche Entscheidung ohne weitere Prüfung getroffen werden kann. Bisher ist dies den Ausschüssen aus drei Richtern vorbehalten (Art. 28 EMRK).

· Einsetzung von Berichterstattern: Der Gerichtshof wird künftig, wenn er in Einzelrichterbesetzung tagt, von Berichterstattern unterstützt, bei denen es sich nicht um Richtern handelt, die der Kanzlei des Gerichtshofs angehören.

· Ausweitung der Kompetenzen der Ausschüsse: Ausschüsse haben die Funktion, Individualbeschwerden gemäß Art. 28 EMRK als unzulässig zu erklären. Dies soll zukünftig der Einzelrichter erledigen. Neue Aufgabe der Ausschüsse wird es daher sein, die Zulässigkeit von Individualbeschwerden zu prüfen und zeitgleich einstimmig eine Entscheidung in der Sache vorzunehmen, falls die gefestigte Rechtsprechung des Gerichtshofs auf den Fall anwendbar ist. Bisher konnten in der Sache stets nur Kammern entscheiden, die mit mindestens sieben Richtern besetzt sind (Art. 29 EMRK).

Die Reform soll bewirken, dass in der Regel weniger Richter mit einem Fall befasst sind. Der EGMR hofft, dass diese Maßnahmen zu einer Effizienzsteigerung um ca. 20 % - 25 % führen werden. Abhängig ist dies allerdings davon, wie viele Staaten der Neuregelung als vorläufig anwendbar zustimmen werden. Rechtstechnisch geschieht dies in der Form, dass Mitgliedstaaten diese bestimmten Artikel des 14. Protokolls für vorläufig anwendbar erklären. Deutschland hat dies im Mai 2009 getan. Alternativ können Staaten auch das neue Protokoll unter der Ziff. Nr. 14 bis ratifizieren, das aus diesen genannten Regelungen besteht. Es ist am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten und soll bei Inkrafttreten des 14. Protokolls seine Gültigkeit verlieren.

X.). Verschiedenes 

a.) EU verabschiedet neuen Visa-Codex: 

Am 15. September 2009 wurde im Amtsblatt der EU die Verordnung Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visa-Codex der Gemeinschaft veröffentlicht (Amtsblatt 15.09.2009 – L 243/1). Diese Verordnung löst den „Schengener-Visacodex“ ab und wird ab 5. April 2010 gelten. Sie umfasst inkl. aller Formblätter 58 Seiten, der eine Text allerdings nur 26 Seiten. Detailliert geregelt sind alle Visumsvorschriften, die für die Einreise in die Europäische Union von Belang sein werden.

b. ) Im Mai 2009 stimmte das EU-Parlament einem Maßnahmenpaket „zur Verbesserung des EU-Asylsystems zu. Dieses soll aus insgesamt fünf Verordnungen und Richtlinien zu folgenden Themenbestehen: 

1. Europäischer Flüchtingsfonds, 

2. 2. Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern, 

3. 3. Anträge von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einen Mitgliedstaat auf internationalen Schutz, 

4. 4. Einrichtung von EURODAC für den Abgleich von Fingerabdruckdaten, 

5. 5. Einrichtung eines europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen“. 

Die Änderungen sind jedoch bisher noch nicht im Einzelnen verabschiedet worden.

c. ) IT Systeme und die Freiheit

Am 24.06.2009 hat die EU-Kommission ein Gesetzgebungspaket vorgeschlagen zur Errichtung einer neuen Agentur für das Betriebsmanagement im Bereich von IT-Großsystemen im Bereich der Freiheit, Sicherheit und des Rechts. Hauptaufgabe soll sein, die europäischen Datenbanken zum Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS II) zum Visa-Informationssystem (VIS) sowie zu EURODAC zu verwalten. SIS II ist ein System zur Fahndung nach Drittstaatsangehörigen durch Grenzschutz-, Polizei-, Visums- und Justizbehörden. Das VIS dient der Speicherung von Daten über Visa und ihrer Antragsteller zum Zwecke der Grenzüberwachung sowie der Durchführung der gemeinsamen Visumspolitik. EURODAC ermöglicht den Abgleich der Fingerabdrücke von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern, um die Anwendung der Dublin II-Verordnung zu vereinfachen. Zum Teil befinden sich die Systeme noch im Aufbau. Sie werden bisher von der Kommission mitverwaltet. Nunmehr soll die Agentur als neue Verwaltungsbehörde geschaffen werden und ihren Betrieb 2011 aufnehmen. Ob dies letztlich so kommen wird, ist noch nicht abzusehen, da das Gesetzgebungsverfahren hierzu noch im Gange ist.

d) Am 2. Juli 2009 hat die Kommission „Leitlinien zur Umsetzung der Unionsbürgerrichtlinie veröffentlicht“ (Memo/09/311). Diese sollen Klarheit schaffen hinsichtlich der Freizügigkeit von Familienangehörigen von Unionsbürgern. Sie beinhalten insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung von „Scheinehen“ und legen zugleich die Interpretation der Richtlinie durch die Kommission in anderen Fragen dar. Kommissar Barrot betonte, zwar hätten die Mitgliedstaaten das Recht zu prüfen, ob eine Ehe zwischen einem Unionsbürger und einem Drittstaatsangehörigen alleine zu dem Zweck geschlossen worden sei, ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Eine solche Prüfung müsse allerdings individuell und zielgerichtet erfolgen. 

e) Im ersten Halbjahr 2009 haben nach Auskunft der Bundesregierung in Deutschland 11.979 Menschen Asyl beantragt. Deutschland rangierte damit bei den absoluten Zahlen auf Rang drei in der Europäischen Union. Mehr Menschen suchten in Frankreich (22.666) und in Großbritannien (17.669) Asyl. In den Jahren 2007 und 2008 lag Deutschland mit 19.164 (2007) und 22.085 (2008) Asylbewerbern jeweils zum Jahresende auf Platz fünf in der EU. Umgerechnet auf die Bevölkerung lag im ersten Halbjahr 2009 Malta mit 2,94 Asylbewerbern auf 1.000 Einwohner ebenso an der Spitze wie im Jahr 2008 (6,46). 2007 zählte Zypern mit 8,72 die meisten Asylbewerber pro 1.000 Einwohner.

XI.). Unser neuer Freund: Libyen

Seit zwei Jahren etwa wird Gaddafi hofiert. Libyen ist ein ölreiches Land. Westliche Staaten erhoffen sich große Investitionen. Insbesondere Frankreich und Italien sehen in Libyen einen riesigen Markt. Libyen hat bisher die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben. Dazu möchte Kommissar Barrot die lybische Regierung und insbesondere deren Staatschef Ghaddafi aber veranlassen und bereist das Land deswegen. Es gibt dort bisher kein Asylverfahren. 

Im September musste Italien ca. 60 von den ca. 600 Flüchtlingen zurücknehmen, die aus dem Mittelmeer ohne die Möglichkeit, in Italien einen Asylantrag zu stellen, unmittelbar nach Libyen abgeschoben worden waren. Grund: es hatte sich herausgestellt, dass alle Personen in Libyen unmittelbar inhaftiert wurden. Das wollte nicht einmal Italien hinnehmen.

Insgesamt sollen zwischen März und September 2009 ca. 900 Personen von Italien nach Libyen abgeschoben worden sein, darunter insbesondere sehr viele Eritreer und Somalier. Ob sie in Italien Asylanträge hätten stellen wollen, ist nicht bekannt, jedenfalls erhielten sie nicht die Gelegenheit dazu.

XII.) Schlussbemerkung

Es war nicht viel los im EU- Getriebe, im vergangenen Halbjahr, in Bezug auf die Asyl- und Migrationspolitik: Die tschechische EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2009 war – wie auch im Übrigen- ein Totalausfall. Die EU bekämpfte vor allem die Wirtschaftskrise. Gesetzgebung fand kaum statt, denn im Juni wurde das neue Europäische Parlament gewählt, danach fuhr man erstmal in die Sommerferien. Seit September ging es erst wieder los mit Sitzungen, Ausschüssen und Plenum. 

Nicht einmal auf den Konferenzen des Rates war viel los: Man erklärte sich einverstanden, die europäische Migrations- und Asylpolitik „harmonisierend“ weiter voranzubringen , insbesondere durch weitere Pakte und Programme.

Subkutan betrachtet allerdings „zog dann jeder sein nationales Ding durch“: Dänemark schloß ein Rückübernahmeabkommen mit Irak und schob die ersten dreißig Iraker inzwischen ab, Italien bringt Fischer- und Schlauchboote auf hoher See auf und schiebt gleich nach Libyen ab, und Deutschland, lasen wir am 14.10. in der SZ, hat unterschriftsreif ein Abkommen mit dem Kosovo, um dorthin 14.000 Menschen, überwiegend Roma, abzuschieben. Es ist weiterhin so: Während auf Konferenzen des Europäischen Rates oder auch – im Dezember voraussichtlich – der Premierminister und Kanzler in Stockholm Lippenbekenntnisse zur Solidarität, Lastenteilung und Wahrung humaner Prinzipien im Flüchtlingsrecht und bei der Einwanderung gesprochen werden, unterzeichnen die fleißigen Hände der Justiz und Innenminister weiterhin in nationalen Alleingängen Abschiebungsabkommen und es gilt, was sich in einer Schlagzeile der taz am 28.10.09 so las: „Europa lässt Flüchtlinge im Stich“. Bezogen war dies auf ein weiteres Boot mit ca 300 Menschen, das bei starkem Seegang drohte, in einem Zuständikeitsstreit zwischen Malta und Italien unterzugehen. Erst nach Tagen entschloss sich die italienische Regierung zu einer Rettungsaktion.

Bei ELENA war übrigens auch nicht viel los: Monatelang war die Position des für die ELENA-Abteilung zuständigen Koordinators bei ECRE verwaist, nachdem der frühere immerhin vier Monate und dessen Vorgängerin sechs dort tätig gewesen waren. Der Neue, Kris Pollet, fing im August an, ein Treffen der Koordinatoren wird 2009 leider nicht mehr stattfinden.

Vergessen wir aber nicht: in der Abwrackwirtschaft war Einiges los. Bulldozer rückten in Italien im Mai an gegen Flüchtlingslager, Bulldozer rückten in Griechenland im Juni an gegen Flüchtlingslager. Bulldozer rückten in Frankreich im September an gegen den „Flüchtlingsdschungel in Calais“. Nun mag man frohgestimmt zwar sagen: gut, dass die menschenunwürdigen Unterkünfte weg sind. Fragt sich nur: was tritt an deren Stelle? Werden etwa bessere Unterkünfte geschaffen? Die schlichte Antwort: Es werden keine Unterkünfte geschaffen. „Illegale Menschen“ soll es einfach in der EU nicht mehr geben. Wer es dennoch tut, wird bestraft in der Form, dass ihm sein Pappkarton, seine Plastikplane oder sein Baumwollverdeck im Wortsinne vom Kopf gezogen wird. Das gilt jedenfalls für die, die das Festland erreicht haben. Die anderen, die irgendwo zwischen Libyen und Italien oder Malta auf dem Mittelmeer untergehen, zählt ohnehin keiner mehr so richtig. Gelegentlich wird von einem „Flüchtlingsdrama“ berichtet. Wie viele es tatsächlich gibt, weiß keiner so genau und will es wohl auch gar nicht wissen.

Berlusconi ging Anfang September sogar so weit, einen Maulkorb für EU-Kommissare zu fordern: Kein EU-Kommissar und kein Sprecher sollten sich künftig öffentlich zu einem Thema im Zusammenhang mit Flüchtlingen äußern dürfen. Anlass war eine Anfrage der EU-Exekutive, wieso Roms Regierung ein Boot voller Flüchtlinge nach Libyen zurückgeschickt habe.
Eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik der EU ist nicht in Sicht. Und käme sie, wäre zu fragen: Wird sie so „humanitär“ geprägt  sein, wie es immer wieder in Programmen formuliert wird? Oder eher zum Fürchten, weil sie doch nur den kleinsten gemeinsamen Nenner als Höhepunkt vertraglicher Vereinbarungen feiern wird? Insofern lässt sich abschließend sagen: Es war wirklich kein gutes halbes Jahr, dieser Zeitraum von März bis Oktober 2009 für die europäische Flüchtlingspolitik.

Quellen (soweit nicht gesondert angegeben): „ECRE- weekly –Updates, taz, Südddeutsche Zeitung,, eu-ius –news (Hrsg. BAMF); ILPA- Updates 

